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Ä N D E R U N G S V E R T R A G 

 
 
 
 

über die 
Durchführung und Abrechnung ambulanter netzhaut- und 
glaskörperchirurgischer Eingriffe (Vitreoretinale Chirurgie) 

 
 
 
zwischen  
 
 
der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Düsseldorf 
 
- vertreten durch den Vorstand-  
 
 
und 
 
 
der AOK Rheinland/Hamburg - Die Gesundheitskasse, Düsseldorf 
 
dem BKK-Landesverband NORDWEST, Essen 
 
der IKK classic, Dresden 
 
der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Nordrhein-Westfalen, Münster 
 
der Knappschaft, Bochum 
 
sowie den Ersatzkassen  

der Barmer GEK 
der Techniker Krankenkasse (TK) 
der DAK - Gesundheit 
der KKH – Allianz (Ersatzkasse) 
der HEK - Hanseatische Krankenkasse 
der hkk 

gemeinsamer Bevollmächtigter mit Abschlussbefugnis,  
Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek),  
vertreten durch den Leiter der vdek – Landesvertretung NRW 
 
sowie 
 
dem VOA Nordrhein/BDOC, Düsseldorf 
 
- vertreten durch den Vorstand - 
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Die Vertragspartner dieser Vereinbarung verständigen sich zum Vertrag über die Durch-

führung und Abrechnung ambulanter netzhaut- und glaskörperchirurgischer Eingriffe (Vit-

reoretinalchirurgie) vom 25.03.2010 darauf, den Vertrag zu ändern. Im Einzelnen haben 

sie dazu die nachstehenden Bestimmungen getroffen. Im Übrigen gelten die bisherigen 

Regelungen unverändert fort. Auf § 16 Abs. 2 der Satzung der KV Nordrhein wird Bezug 

genommen.  

 

1. Die Anlage 1 des Vertrages über die Durchführung und Abrechnung ambulanter 

netzhaut- und glaskörperchirurgischer Eingriffe wird wie in der als Anlage beigefügten 

Fassung neu gefasst.  

 

2. Unter Bezugnahme auf die bisherige Fassung des § 11 Abs. 2 besteht Einverneh-

men, dass der Vertrag über die Durchführung und Abrechnung ambulanter netzhaut- 

und glaskörperchirurgischer Eingriffe über den 31.03.2012 hinaus fortgeführt wird, so 

dass § 11 Abs. 1 wie folgt neu gefasst wird: "Der Vertrag tritt mit Wirkung zum 

01.04.2012 in Kraft bzw. wird fortgeführt.“ 

 

§ 11 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: „Der Vertrag kann von jeder Vertragspartei un-

ter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum. 31. Dezember eines jeden Kalender-

jahres gekündigt werden.  

 

 

Salvatorische Klausel 
 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, 

bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen hiervon unberührt, es sei denn, dass die 

unwirksame Bestimmung für eine Vertragspartei derart grundlegend war, dass ihr ein 

Festhalten an diesem Vertrag nicht zugemutet werden kann. In anderen Fällen werden 

die Vertragsparteien die unwirksamen Bestimmungen durch Regelungen ersetzen, die 

dem mit der unwirksamen Bestimmung Gewollten am nächsten kommen. Die Parteien 

werden sich bemühen, Unstimmigkeiten, die sich in Verbindung mit diesem Vertrag er-

geben sollten, gütlich beizulegen. 

 

 
 

Anlage 
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Düsseldorf, Essen, Bochum, Münster, Dresden, den 11.04.2012 
 
 
 
Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein 

 

 
 
_______________________________ _____________________________ 

Dr. med. Peter Potthoff  Bernhard Brautmeier 
Vorsitzender des Vorstandes Vorstand 

 

 
AOK Rheinland/Hamburg 

Die Gesundheitskasse 

 
 

 
______________________________ 

Wilfried Jacobs 
Vorsitzender des Vorstandes 

 

 
BKK-Landesverband NORDWEST 

 

 
 

 
________________________________ 

Dr. Dirk Janssen 
Vorstandsbevollmächtigter 

 
 

IKK classic 
 

 

 
 
______________________________ 

Andreas Woggon 
Landesbereichsleiter Vertragspolitik Nordrhein 
 
 

 
 

Landwirtschaftliche  
Krankenkasse NRW 

 

 
 
________________________________ 

Heinz-Josef Voß 
Direktor 

 

 
Knappschaft 

 
 

 
______________________________ 

Dr. Georg Greve 
Erster Direktor 

 

 
Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)  

 
 

 
_________________________________ 

Andreas Hustadt 
Leiter der Landesvertretung NRW 

 
 
VOA Nordrhein  

 

 

______________________________ 

Dr. Bernd Hörster  
Vorstand VOA Nordrhein 

 

BDOC 
 

 

______________________________ 

Dr. Ruth Kölb-Keerl 

 



Anlage 1 

zum Änderungsvertrag zwischen der KV Nordrhein  und den Verbänden der nordrheinischen Krankenkassenüber die Abrechnung ambulant durchgeführter 
netzhaut- und glaskörperchirurgischer Eingriffe (vitreoretinale Chirurgie) mit Wirkung zum 01.04.2012 (mit Ergänzung ab 01.01.2015) 
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Symbol-

Nr. 

 
Legende 

Honorarpauschale 
(Operateur+Zuschlag 

+Assistenz  
sowie Sachkosten) in € 

OPS-Prozeduren 

 
90354 

Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-
Vitrektomie ohne extrakapsuläre Extraktion 
der Linse (ECCE) / ohne bestimmtem Eingriff 

an der Retina 

 
 

1.352,90 

5-158.2n PPV mit Entfernung epiretinaler Membranen 
5-158.3n PPV mit Entfernung subretinaler Membranen 
5-158.4n PPV mit Entfernung netzhautabhebender Membranen 
5-158.xn PPV Sonstige 
5-158.y PPV nicht näher bezeichnet (ohne n) 

 

 
90355 

Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-
Vitrektomie ohne extrakapsuläre Extraktion 
der Linse (ECCE)/ mit  bestimmtem Eingriff 

an der Retina 
 

 
 

1.702,75 

 
5-158.2n PPV mit Entfernung epiretinaler Membranen 
5-158.3n PPV mit Entfernung subretinaler Membranen 
5-158.4n PPV mit Entfernung netzhautabhebender Membranen 
5-158.xn PPV Sonstige 
5-158.y PPV nicht näher bezeichnet (ohne n) 
5-154.4 Fixation der Netzhaut durch schwere Flüssigkeiten (ohne n) 
in Kombination mit 
Laser:       5-154.2 (Fixation), 5-155.3 (Destruktion), 5-155.4 (Destruktion) 
Cryo:         5.154.0 (Fixation), 5-155.1 (Destruktion) 

 

Ergänzende Kodierung verwendete 
intraokulare Tamponade 

 n an 6. Stelle =  
0  Elektrolytlösung 
1  Luft 
2  Andere Gase 
3  Silikonölimplantation 
4  Silikonölwechsel/-auffüllung 
5  Silikonölentfernung 
6  Medikamente 
x  Sonstige 

 

 
Ärztliche Leistungen für die Durchführung der Anästhesie sowie prä- und postoperative Leistungen durch Nicht-Vertragsteilnehmer   
werden nach dem jeweils aktuellen Stand des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes im Rahmen der geltenden gesamtvertraglichen Regelungen  
mit der KV Nordrhein abgerechnet. Für die Abrechnung der Anästhesieleistungen ist der EBM-Gebührenposition der Buchstabe N direkt  
hinter der EBM-Position hinzuzufügen. 
 
Im Übrigen wird auf die §§ 5 und 8 des Vertrages, die Grundlage für diese Anlage sind, verwiesen. 
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